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Ungünstig für den Schüler kann so ein Zeugnis mit "vielen" Fehltagen auch werden, wenn er
das bei Bewerbungen vorlegt (da entscheidet sich ein zukünftiger Chef vielleicht eher für den
"zuverlässigeren" Bewerber...)

Gab es früher eine andere Handhabung an der Schule (ich meine das herauszulesen)? Ist die
Regelung nun im Nachhinein und ohne vorherige Ankündigung geändert worden? Dann könnte
das ein Ansatzpunkt sein. (Es gibt zwar keine "Gleichheit im Unrecht", aber wenn es hier keine
klare gesetzliche Regelung gibt, sollte die Auslegung nicht hinterher geändert werden.)

Noch ein Gedanke: In Niedersachsen können Schüler mit dem Zeugnis auch eine zusätzliche
Anerkennung für außerschulisches ehrenamtliches Engagement erhalten. Vielleicht gibt es
etwas ähnliches in Hessen? Dann evtl. einfach den Spieß umdrehen & sich das mit dem Zeugnis
würdigen lassen...
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